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Studieren mit Behinderung 
 
 
Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankung dürfen vom Studium an der Hochschule ihrer 
Wahl nicht ausgeschlossen werden. Die Hochschulen sind verpflichtet, für bestmögliche Chancengleichheit 
zu sorgen. Dies ist im jeweiligen Landesrecht festgehalten und geht zurück auf den Beschluss „Eine Hoch-
schule für alle“ der Hochschulrektorenkonferenz von 2009. Es liegt dabei in der Verantwortung der Hoch-
schule, gemeinsam mit der Behindertenvertretung die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen.  
 

Beratungsstellen für Studierende mit Behinderung an jeder Hochschule 
Ein Beratungsgespräch mit der Beratungsstelle m Vorfeld des Studiums ist unbedingt zu empfehlen. Hier 
bekommt man einen Überblick zu den baulichen Gegebenheiten an der Hochschule, über barrierefreie 
Wohnmöglichkeiten vor Ort, über die üblicherweise angewandten Nachteilausgleiche an der Hochschule 
und über finanzielle Fördermöglichkeiten sowie Stipendien. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Besondere Bedingungen bei der Studienplatzvergabe für Menschen mit Behinderung 
 
Verkürzung der Wartezeit  
Bei der Studienplatzvergabe können verschiedene Nachteilausgleiche und Härtefallregelungen in Anspruch 
genommen werden. Eine Verkürzung der Wartezeit gibt es, wenn ärztlich belegt wird, dass die Abiturnote 
wegen der Erkrankung oder Behinderung schlechter ausgefallen ist als es ohne die Einschränkung der Fall 
gewesen wäre.  
 
Härtefallregelung für zulassungsbeschränkte Studiengänge 
Etwa zwei bis fünf Prozent der zulassungsbeschränkten Studienplätze werden für den sogenannte Härte-
fallantrag freigehalten und darüber belegt. Bewerberinnen und Bewerber müssen bei der Antragstellung 
belegen, dass es für sie eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde, wenn sie für den genannten Studi-
engang keine Zulassung erhielten. Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn in der eigenen Person lie-
gende besondere soziale oder familiäre Gründe die sofortige Aufnahme des Studiums oder einen sofortigen 
Studienortwechsel zwingend erfordern. Hier ist eine fachärztliche Bescheinigung notwendig, die erklärt 
warum ein sofortiger Studienbeginn unbedingt notwendig ist. Gründe können u.a. sein:  

▪ Eine fortschreitende Erkrankung 

▪ Eine Sinnvolle Überbrückung der Wartezeit ist nicht möglich 
 

Tipp: 
Mit den Leistungen zur Teilhabe an Bildung ist für Studierende mit Behinderung zusätzliche Förderung 
möglich, beispielsweise 
▪ zu einem Masterstudium im Anschluss an ein Bachelorstudium, 
▪ zu einem Meisterkurs oder einem Studium nach einer Berufsausbildung 
▪ für ein Promotionsstudium  

Die konkreten Leistungsinhalte finden sich in § 112 SGB IX. 
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▪ Eine Beschränkung in der Berufswahl oder in der Berufsausübung, die nur die Wahl bestimmter Berufs-
felder erlauben. Dabei muss das angestrebte Studium in der Regel eine erfolgreiche berufliche Einglie-
derung erwarten lassen. Eine sinnvolle Überbrückung der Wartezeit muss unzumutbar erschwert oder 
nicht möglich sein. 

 

 
 
 
 
Studienstandort 
Bei zulassungsbeschränkten Studiengängen kann man über den „Antrag auf bevorzugte Berücksichtigung 
des gewünschten Studienortes“ auf den Studienort Einfluss nehmen. Dabei muss dargelegt werden, warum 
dieser Standort wichtig ist (z. B. bei Pflegebedürftigkeit, Leben mit Assistenz). 
 
Bafög 
Bei der finanziellen Unterstützung durch Ausbildungsförderungsgeld (Bafög), gibt es spezielle Regelungen, 
die einen gewissen Nachteilausgleich schaffen sollen. Hierzu zählen etwa die Verlängerung der Förderungs-
höchstdauer, die Anrechnung eines Härtefreibetrags oder die Verlängerung des Rückzahlungszeitraums. 
Beratungen hierzu gibt es beim Bafög-Amt am jeweiligen Hochschulort. Umfassende Informationen zur 
Antragstellung sind erhältlich beim Deutschen Studentenwerk  
www.studentenwerke.de/de/content/bafög-beantragen 
 
 

Weitere Informationen und Beratung 
 
Informationen und Beratungsangebote zur Wahl des Studiengangs, der Hochschule, zum Nachteilausgleich 
bei der Studienplatzvergabe, zur Finanzierung des Studiums, zu BaföG und Stipendien, zu barrierefreien 
Wohnmöglichkeiten, zum Erhalt technischer Arbeitshilfen und persönlicher Assistenz im Studium finden Sie 
auch hier: 

www.studentenwerke.de/behinderung  
Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung (IBS) des Deutschen Studentenwerks:  
Zentrale Beratungsstelle in Berlin T 030 297727 64, E-Mail: studium-behinderung@studentenwerke.de, 
Handbuch „Studium und Behinderung“, „Beeinträchtigt studieren…so geht’s“ Booklet zur schnellen Orien-
tierung, www.studentenwerke.de/de/content/zur-schnellen-orientierung 

www.rehadat-bildung.de/de/nach-der-schule/mit-abitur/Studium/index.html  
REHADAT- Portal zur beruflichen Teilhabe: Informationen zum Studieren mit Behinderung 

www.fernstudieren.de/im-studium/studieren-mit-behinderung/ 
Informationen zum Studieren mit Behinderung, Fernstudium, Studiengängen  

www.barrierefrei-studieren.de  
Projekt der gemeinnützigen Initiative für transparente Studienförderung. Auf barrierefrei-studieren.de ha-
ben Abiturienten, Studierende und Promovierende mit Behinderung die Möglichkeit sich schnell und kos-
tenlos einen Überblick über Fördermöglichkeiten zu verschaffen. 
 

Tipp:  
Viele Hochschulen orientieren sich bei der Vergabe durch die Härtefallregelung an den Kriterien von 
Hochschulstart.de https://hochschulstart.de/unterstuetzung/downloads 
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